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1 Einleitung :

Die Gemeinde Ampfing beabsichtigt in Stefanskirchen ein neues Wohngebiet mit vorwiegend Parzellen für
Einfamilienhäusern und einer Parzelle für ein Mehrfamilienhaus auszuweisen. Im Rahmen des Bebauungsplans
Almshamer Feld Ill - Abschnitt I" Stefanskirchen will die Gemeinde Ampfing ein Wohngebiet ausweisen und
auch den bestehenden Flächennutzungsplan im Rahmen der 32. Flächennutzungsplanänderung anpassen.

Gemäß BauGB $ 2 (4) ist bei allen Aufstellungen, Änderungen oder Ergänzungen von Flächennutzungsplänen
und Bebauungsplänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die
Auswirkungen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB 8 1 (6) Pkt. 7 (Mensch, Boden, Wasser,
Luft/Klima, Tiere/Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Kulturgüter/Sachgüter, Emissionen) geprüft und
die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. Der Umweltbericht ist bei der Aufstellung des Bebauungsplans
auch Teil der Begründung des Bebauungsplans.
Inhaltlich baut der Umweltbericht auf dem Flächennutzungsplan und weiteren Fachgutachten, soweit diese
erforderlich sind, auf.

Für die Gemeinde Ampfing besteht ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan. Dieser Flächennutzungspian soll
mit der 32. Änderung geändert werden. Mit der 32. Änderung wird eine landwirtschaftlich genutzte Fläche als
Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden.
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Abb. 01: Lage des Gebiets

Das Plangebiet befindet sich im Osten von Stefanskirchen südlich der MÜ25, über die das Plangebiet auch
erschlossen wird. Nördlich des Plangebiets und nördlich der MU25 grenzen Biotopflächen am Stengerbach an,
nach Süden geht das Plangebiet in die freie Naturlandschaft über. Im Osten des Plangebiets befindet sich
ebenfalls eine biotopkartierte Fläche und ein wasserführender Graben.
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1.1 Kurzdarstellung des und wichliger Ziele des Bebauungsplans

Inhalt
Die Gemeinde Ampfing möchte mit dem Bebauungsplan Almshamer Feld Ill - Abschnitt I" Stefanskirchen
zusätzliche Angebote für den privaten Wohnungsbau in Form von 10 Bauparzellen schaffen, und damit der
dringenden Nachfrage nach Wohnraum nachkommen. Der Bebauungsplan weist folgende Nutzungen aus:

- Allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ bis 0,40
- Erschließungsflächen
- private Grünflächen
- Ausgleichsflächen

Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan beträgt insgesamt ca. 0,86 ha.
Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz erfolgt über die Kampenwandstraße. Das Baugebiet wird durch
Baumpflanzungen, private und öffentliche Grünflächen gegliedert und aufgelockert.

Ziele
Hauptziel des Bebauungsplans Almshamer Feld Ill - Abschnitt I" Stefanskirchen ist es ein attraktives
Wohngebiet zu schaffen. Die Lage bietet hier in erster Linie die Nähe zur umgebenden Landschaft. Die neue
Bebauung aus Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus ermöglicht eine gute Durchgrünung innerhalb
des Gebietes. Das vorgesehene Wohngebiet soll in Bezug auf Umwelt und Landschaft möglichst schonend
verwirklicht und das Maß der Beeinträchtigung für Mensch, Naturhaushalt und Landschaft geringgehalten
werden.

Gemeinde Ampfing | Umweltbericht Bebauungsplan Almshamer Feld Ill - Abschnitt I" Stefanskirchen | 32. Änderung FNP _ 4 _



grünfabrik
.

....

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Flächennutzungsplans

stan
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist das betroffene Areal als landwirtschaftliche Fläche / Außenbereich
ausgewiesen. im Westen grenzt das bestehende Allgemeine Wohngebiet an. Im Norden sind zwei Bäume einer
geplanten Baumreihe im Plangebiet dargestellt. Das Plangebiet wird im Osten durch eine vorhandene
Gehöilzpflanzung begrenzt.
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Abb. 02: Ausschnitt aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan

Inhalt
Im Zuge der 32. Flächennutzungsplanänderung wird die landwirtschaftliche Fläche zu einem Allgemeinen
Wohngebiet (WA) geändert. Das Gebiet wird nach Norden eingegrünt. Im Osten wird der vorhandene
Baumbestand, welcher als Biotop kartiert ist, in die Planung übernommen und in die Grünfläche integriert. Die
beiden Bäume aus dem bestehenden Flächennutzungsplan entfallen. Nördlich der MU25 wird ein
Regenrückhaltebecken vorgesehen.
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Abb 03: 32. Flachennutzungsplananderung:
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Ziel
Das geplante Allgemeine Wohngebiet soll in Bezug auf Umwelt und Landschaft möglichst schonend verwirklicht
und das Maß der Beeinträchtigung für die einzelnen Schutzgüter geringgehalten werden. Das Allgemeine
Wohngebiet wird nach Norden eingegrünt. Das geplante Regenrückhaltebecken nördlich der MU25 hält das
anfallende Niederschlagswasser zurück, so dass es gedrosselt in den Stenger Bach eingeleitet werden kann.

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltreievanten
Ziele und ihre Berücksichtigung

Fachgesetze
Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach 81a Abs.3 BauGB in Verbindung mit dem
BNatschG 8 13ff und dem BayNatSchG zu beachten. In diesem Umweltbericht wird die Eingriffsregelung durch
die Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Eingriffen beachtet.
Das Ergebnis wird in Form einer Eingriffs-Ausgleichs-Regelung nachvollziehbar dargestellt. Die entsprechenden
Festsetzungen werden als rechtsverbindlich in den Bebauungsplan aufgenommen.
Bezüglich der vom Vorhaben ausgehenden bzw. auf das geplante Gebiet einwirkenden Emissionen (Lärm und
Schadstoffe) ist das Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen relevant. Im
Bebauungsplan werden außerdem die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch und die
Naturschutzgesetze berücksichtigt.

Fachpläne
Das Planungsgebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Landwirtschaftliche Fläche / Außenbereich
dargestellt. Ein Landschaftsplan existiert für diesen Bereich nicht.

2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung

Bestand

Biotop 7740-1004-003
Landrohricht

91
RegeNruckhattebecken

93

Biotop 7740-1C04-004
hneares GewasserbegleitgeholzGm

Das Plangebiet besteht aus einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. Im Osten grenzt das Biotop 7740-
1004-004, lineares Gewässerbegleitgehölz, an. Im Norden befindet sich das Biotop 7740-1004-003,
Landröhricht. In diesem Biotop soll ein Regenrückhaltebecken modelliert werden und die restliche Fläche als
Ausgleichsfläche für das Baugebiet hergestellt werden.
Im Westen schließt vorhandene Wohnbebauung an. Im Norden begrenzt die MU25 das Plangebiet.

Abb. 04: Darstellung des Bestands 1m Luftbild
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Abb 08: Nördliche Biotopfläche
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Abb . 09: Denkmäler

Im direkten Umfeld sind keine Baudenkmäler und Bodendendas Baudenkmal St. Stephan D-1-83-112-31 Im Südwesten
kmäler vorhanden. In Stefanskirchen befindet sichdas Bodendenkmal D-1-7740-0186, Untertägige
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mittelalterliche und frühneuzeifliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Stephan in Stefanskirchen und
ihrer Vorgängerbauten.

2.1 Schutzgut Arten und Lebensräume

Beim Schutzgut Arten und Lebensräume stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer
natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im Vordergrund. Vor allem
der Erhalt und Schutz der Lebensräume hat eine besondere Funktion für Tiere und Pflanzen. Daraus abgeleitet
sind also vor allem die Biotopfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion zu berücksichtigen.

estan
Das Plangebiet besteht aus einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. Im Osten grenzt das Biotop 7740-
1004-004, lineares Gewässerbegleitgehölz, an. Nördlich der MÜ25 befindet sich das Biotop 7740-1004-003,
Landröhricht. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche sind typische Lebensräume für Feld- und Wiesenbrüter, die
Schilfflächen und Saumflächen können ebenfalls Lebensraum für schützenswerte Tiergruppen sein. Deswegen
wurde die Fläche in 2023 anhand von 5 Begehungen von Herrn Scholz (Umweltplanungsbüro Scholz,
Wurmsham) überprüft. Im Rahmen der abgeschlossenen Kartierung wurde ein Revier Blaukehlchen im
Schilfbereich gefunden. Des Weiteren kommen Rohrammer und Teichrohrsänger vor. Feldierchen wurden nicht
gefunden. Auf dem Baugebiet sind keine artenschutzrechtlich relevanten Vorgaben zu beachten. Für die
angrenzende Ausgleichsfläche wurden Festsetzungen zur Anlage und Pflege festgelegt.

Baubedingte Auswirkungen
Durch die derzeitige Nutzung als landwirtschaftliche Fläche bestehen im Plangebiet eingeschränkte
Biotopfunktionen und die reale Vegetation entspricht nicht der potentiell natürlichen Vegetation. Gegenüber der
derzeitigen Nutzung als landwirtschaftlich genutzte Fläche führt die neue Nutzung als Wohngebiet zu einem
Verlust an Lebensräumen für Tieren und Pflanzen. Im direkten Plangebiet sind keine naturnahen Lebensräume
vorhanden. Durch das Ausweisen der Ausgleichsfläche im nördlichen Biotopbereich, festgesetzte Eingrünung-
und Durchgrünungsmaßnahmen und die öffentliche Grünfläche als Puffer zwischen Wohngebiet und
Biotopfläche können für das Schutzgut Flora und Fauna die Beeinträchtigungen minimiert werden.
Es kommt also baubedingt zu keinem Verlust an wertvoller Vegetation. Insgesamt sind somit baubedingt
Auswirkungen geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Arten und Lebensräume zu erwarten.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen
Für das Schutzgut Arten und Lebensräume kommt es anlage- und betriebsbedingt durch die erhöhte
Frequentierung durch Menschen und Fahrzeuge zu einer geringen Beeinträchtigung der vorhandenen
Lebensgemeinschaften. Durch die geplanten Pflanzmaßnahmen und die angrenzende Ausgleichsfläche
entstehen neue Lebensräume. Durch die geplanten Durchgrünungsmaßnahmen ist mittel- bis langfristig von
neuen Gehölzstrukturen auszugehen, so dass anlage- und betriebsbedingt Umweltauswirkungen geringer
Erheblichkeit für das Schutzgut Arten und Lebensräume zu erwarten sind.

Ergebnis
Es sind baubedingt, anlage- und betriebsbedingt Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit für das
Schutzgut Arten und Lebensräume zu erwarten.

2.2 Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Die wesentlichsten
Funktionen des Schutzguts sind die Grundwasserdargebotsfunktion und die Grundwasserneubildungsfunktion.
Beim Schutzgut Wasser sind die Teilbereiche Grundwasser und Oberflächengewässer zu unterscheiden. Als
Schutzziele sind die Sicherung der Quantität und der Qualität von Grundwasservorkommen, sowie die
Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nennen.

Bestand
Die nächsten Trinkwasserschutzgebiete Waldkraiburg und Schwindegg befinden sich in ausreichender
Entfernung. Hier besteht nicht die Gefahr einer Beeinflussung. Der Grundwasserspiegel liegt nach Auskunft der
Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft im Plangebiet ca. 6-10 m unter der Geländeoberkante, so dass hier
auch nicht die Gefahr einer Beeinflussung besteht.

Baubedinagte Auswirkungen
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Während der Bauphasen kommt es durch Baumas®hihen, Bäustraßen.und Lagerplätze zu einer Verdichtung
des Bodens. Durch die neue Nutzung wird zwar der Nährstoffeintrag durch Düngemittel aus der Landwirtschaft
vermieden, die Verdichtung und beginnende Versiegelung vermindert jedoch das Rückhaltevolumen des
belebten Bodens, so dass es zu einer Reduktion und Einschränkung der Grundwasserneubildung kommt.
Eine Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers ist durch die Überdeckung des Grundwassers nicht
wahrscheinlich. Das anfallende Niederschlagswasser wird über das Regenrückhaltebecken im Norden
gedrosselt in den Stenger Bach eingeleitet. Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als
mittel einzustufen.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen
Auf der gesamten Fläche wird die Versiegelung durch Baukörper, Straßen und private Erschließungs- und
Terrassenflächen deutlich erhöht. Somit wird die Grundwasserneubildung durch die Versiegelung langfristig
reduziert. Durch die Einleitung des Niederschlagswassers in den Stenger Bach sind die anlage- und
betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser jedoch langfristig als gering einzustufen sind.

Ergebnis
Auf Grund der Erhöhung des Versiegelungsgrades sind baubedingt Umweltauswirkungen mittlerer
Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten, anlage- und betriebsbedingt sind Auswirkungen
geringer Erheblichkeit zu erwarten.

2.3 Schutzgut Boden und Fläche

Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und
Bodenorganismen. Deswegen sind die Wasser- und Nährstoffkreisläufe des Bodens und seine Filter-, Puffer-
und Stoffumwandlungseigenschaften besonders zu schützen. Die wesentlichen bodenökologischen Funktionen
sind die Bodenbildung, der Grundwasserschutz und die Abflussregulation.

Bestand
Gemäß der bodenkundigen Übersichtskarte von Bayern tritt im Planungsgebiet ein Bodenkomplex der Gleye
und anderer grundwasserbeeinflusster Böden überwiegend aus schluffigen und lehmigen, verbreitet aus (kies-
und grusführenden) lehmig-sandigen Flussablagerungen auf, so dass es sich hierbei um einen weniger
durchlässigen Boden handelt. Die Fläche ist derzeit zum größten Teil landwirtschaftlich genutzt und damit nicht
versiegelt. Altlasten sind aus dem Planungsbereich nicht bekannt.

Baubedingte Auswirkungen
Der Boden wird während der Bauphase stark beeinträchtigt. So wird der Oberboden und Teile der unteren
Bodenhorizonte im Bereich neu versiegelter Flächen stark beansprucht. Mit der Anlage der Erschließung und
der Errichtung der Gebäude wird in großen Teilen des Planungsgebiets Boden abgetragen, mit der Folge, dass
dort die bodenökologischen Funktionen verändert werden oder verloren gehen. Durch Baumaschinen,
Baustelleneinrichtungen, Lagern von Baumaterial und den Bau von Baustraßen kommt es darüber hinaus zu
einer Bodenverdichtung, So dass insgesamt Umweltauswirkungen hoher Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu
erwarten sind.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen
Die schon genannten baubedingten Auswirkungen auf die ökologischen Funktionen des Bodens manifestieren
sich langfristig. Die Potentiale als Lebensraum und zur Abflussregulation gehen im Bereich der neu versiegelten
Flächen verloren. Darüber hinaus wird dort das natürliche Retentionsvermögen der Böden aufgehoben. Bei
entsprechenden Starkniederschlagsereignissen kommt es zu einem ansteigenden Oberflächenabfluss.
Insgesamt sind Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten.

Ergebnis
Auf Grund der geplanten Versiegelungen sind baubedingt Umweltauswirkungen hoher Erheblichkeit und
anlage- und betriebsbedingt Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden zu
erwarten.

3.4 Schutzgut Klima und Luft

Bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Schutzziele die Vermeidung von Luftverunreinigungen, die
Erhaltung von Reinluftgebieten, sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen
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